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richtige Einübung mit der Jugend zu verbessern gedenkt, wobei nur zu
bemerken bleibt, daß der Leitfaden hätte allgemeiner werden können, wennauch

auf die konfessionellen Verhältnisse des Kantons Rücksicht genommen worden

wäre.

Die gesammelten Lieder in der Beilage sind zweckmäßig und, wenige

ausgenommen, ebenfalls schon bekannt und vor Jahren da gewesen. Das
Arrangement der vierstimmigen in zweistimmige Lieder ist etwas mager.

Zuletzt muß es bei den gegebenen Chorälen und Liedern im Anhange

unwillkürlich auffallen, daß nicht ein einziger Kanon, das beßte Mittel, den

zweistimmigen Gesang zu ordnen und selbständig zu machen, sowie kein

einziges Tonstück in einer Molltonart sich vorfindet, obgleich der Verfasser die

Molltonart ebenfalls, wiewohl nur im Vorbeigehen, behandelt, da doch das

Einüben derselben einen der wichtigsten Gegenstände der Gesanglehre
ausmacht. Das Buch ist zur Beförderung des Volksgesangs in der Schweiz

geschrieben; gerade die ächten Schweizervolksmelodien bewegen sich vielseitig in

den Molltonarten, deren Weichheit überhaupt den Bergvölkern eigen ist.

Dennoch ist dieses Büchlein zu empfehlen und kann es der Anfänger mit
Nutzen an die Hand nehmen.

Druck und Ausstattung sind nett für weniges Geld; doch wäre zu

wünschen, daß die auf Linien sich über einander befindenden Terzen in den

gegebenen Liedern nicht zn eng über einander gesetzt wären, indem dadurch die

Noten undeutlich werden. r.

Zusatz. Was die Auswahl der Liedcrterte betrifft, so überschreiten einige

die Grenzen unserer Volksschule und zwar nach unten Nro. 6 „das Steckenpferd",

welches offenbar nicht mehr in den Lebcnskreis singender Elementarschüler

gehört, nach oben Nro. 29, 33, 42, 46 und 48, indem diese mit ihren

Anschauungen, Gefühlen und Tendenzen den Horizont unserer Gcmeindeschüler

übersteigen. Die Red.

Aargau.

I Die Kantonsschule und das ref. Generalkapitel vom
I. 1843. Bei den Frühlingsprüfungen v. I. äußerte sich in den schriftlichen

Arbeiten einiger Schüler ein gewisser Geist der Leichtfertigkeit, der

Unbesonnenheit und gemüthlicher Leerheit, wie man es vorher nie beobachtet

hatte. Zwar hatte man oft von verschiedenen Seiten die nur so allgemein
hingeworfene Bemerkung vernehmen müssen, es herrsche an der Kantonsschule



kein guter Geist; allein Niemand vermochte Thatsächliches dafür zum Belege

zu geben. Daher kam es dann, daß Manche gar Allerlei witterten, Andere

dagegen bei der Überzeugung blieben, die Anstalt bestehe im beßtcn

Gedeihen. So stand demnach die Kantonsschule bei einer gewissen Klasse von

Leuten in einem gar Übeln Gerüche, und dies war desto schlimmer, je

weniger man sich über das Warum ins Klare setzen konnte. Ein solcher Znstand,

der dem Institute thcilwcisc das öffentliche Vertrauen rauben mochte, hatte
jedenfalls etwas Unhcimeligcs; es war daher kein Unglück, daß sich eine

Gelegenheit bot, dem kleinen Kobold, von dem schon so viel gemunkelt worden,

einmal ins Gesicht schauen zu können. Den Freunden der Kantonsschule

mußte dies um so lieber sein, als sich— im Gegensatz von gewissen dunkeln

Ahnungen und Befürchtungen -— durch die alljährlich wachsende Schülcrzahl
doch auch wieder ein schönes Vertrauen des Publikums kund gab. Schauen

wir nun einmal den kleinen Kobold recht scharf an, wie er in einigen jungen

Köpfen sich eingehaust hatte und etwas vorlaut ans ihnen hervorguckte.

In der schriftlichen Beantwortung der Frage:,, Hat die Schriftsteller
des t8ten Jahrhunderts bei der Wahl ihres Stoffes Zufall oder Gesetz

(d. h. innere Nothwendigkeit) geleitet?,, sagte ein Abiturient von Lessing:,,

Er empfand am beßtcn den Druck des Ausländischen und die geistige

Gefangenschaft. Also begann er, in dem Lustspiel: Minna von Barnhclm, das

französische Scheinwescn zu züchtigen, in dem Schauspiel: Miß Sara Sampson,

den Bürgcrstand und die Poesie zu würdigen, im Nathan die Fesseln

der christlich-religiösen Bornirtheit zu sprengen. Es mußte ihm eine

Herzensangelegenheit werden, in diesem lêtzten Gebiete Luft zu schaffen, wenn er

erfuhr, welcher Beschränktheit und Qual sich der gute Klopstock hingeben

mußte, um der Mcssiadc loS zuwerdcn. "—Zwei Andere schrieben Anderes.

In der zweiten Ghmnasialklasse war ans der Rcligionslchre u. a. die

Frage gegeben:,, Aufweiche Weise vertheidigt den Elisäischcn Irrthümern
gegenüber Paulus die göttliche Würde Jesu, und in wie fern stimmt er

hierin mit dem Evangelisten Johannes übercin? "Ein Schüler begann seine

Antwort mit den Worten:,, Nichts ist ermüdender und vieldeutiger, als

religiöse Philosophie und Predigten. Deßhalb könnte meine Erklärung
wiederum eine andere veranlassen (doch wo Nichts ist, da hat der Kaiser sein

Recht verloren) und sogar dem Titel nicht entsprechen: denn Paulus gibt
statt Beweise mehr Versicherungen. "

Kaum hatte der Kt. Schulrath von diesen Thatsachen Kenntniß erhalten,
so ließ er bei der Schlnßfcier der Kantonsschnlc (d. h. bei der Jahres-Censur)

durch seinen Abgeordneten aus seiner Mitte seine ganze Mißbilligung
des zu Tag gekommenen Geistes anssprechen, die Schüler vor demselben
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ernstlich warnen, und sie in die Schranken der Bescheidenheit im Urtheil
zurückweisen; er ließ zu erkennen geben, wie sehr er wünsche, daß die

vaterländische Jugend, statt sich einer zersetzenden, ätzenden Kritik in die Arme

zu werfen, vielmehr lerne und angeleitet werde, alle die großen Schätze,

welche die Heroen der Vergangenheit auf den Gebieten der Wissenschaft und

Kunst gesammelt und erarbeitet und als theures Vermächtniß uns hinterlassen

haben, mit Liebe und Hochachtung gegen die edlen Erblasser sich anzueignen,

an deren Erweiterung und Mehrung sich zu bctheiligcn, jene Männer aber,
denen wir so Vieles zu danken haben, mehr nach ihren schönen, segenbrin-

gcndcn Leistungen, als nach ihren menschlichen Mängeln und Schwächen in
liebevollem Andenken zu bewahren. Insbesondere wurde gewünscht, daß auch

die reifere Jugend jene ihr so Wohl anstehende heilige Scheue nicht ablege,
mit welcher so großartige Erscheinungen, wie das Christenthum, aufgefaßt
und begrüßt werden wollen, sondern daß sie vielmehr stets trachten möge,
jene Seelenruhe und Gcistesheiterkeit nicht einzubüßen, die der ewig frische Lebensbaum

der christlichen Weisheit gewähre. — So hat der Kt. Schulrath in der

Sache gehandelt. Manche waren von diesem Vorgange überrascht, weil sie

in der vorgefaßten Meinung gestanden, gewisse persönliche Beziehungen hätten

ihn unmöglich machen müssen. Um so mehr war auch die Überzeugung ziemlich

allgemein, die Schulbehörde habe rein nach Pflicht und Bcfugniß
gehandelt.

Der Kt. Schulrath that aber noch mehr. Er gab der h. Regirung
Kenntniß von dein Vorgange und erließ au die Kantonsschulpsicge Weisungen,

um dadurch seine bei der Censur eröffnete Willensmcinung bis zu allen,Schülern

hinab weitere Folgen zu geben, was nicht unbekannt geblieben ist; denn

in Aarau namentlich wußten es nicht bloß Alle, die sich überhaupt für die

Schule intercssircn, sondern selbst die Schulknaben, und deßhalb kann es auch

Niemandem auffallen, wenn hier ohne Rückhalt davon gesprochen wird. Aber

nicht diese letztern, auch die oben berührten Thatsachen gingen von Mund zu

Mund, als ob die Wände Ohren gehabt hätten; darum braucht kein Bedenken

genommen zu werden, sie jetzt zu besprechen: nicht Verheimlichung, sondern

eben nur Veröffentlichung des Geschehenen kann für die folgende Erörterung
von Nutzen sein.

Nach dem der Kt. Schulrath in genauer Würdigung seiner amtlichen Stellung

das Scinige gethan hatte, hätte man erwarten sollen, es werde sich

Jedermann damit begnügen; und der mit aufrichtiger Theilnahme für die Anstalt
erfüllte, darum unstrcitlustige Theil des Publikums hat dies auch wirklich

gethan, gewiß von der richtigen Ansicht ausgehend, was in der aargauisch-

familiären Censur vorgegangen, das gehöre nicht vor das große Publikum
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auf allen in-und ausländischen Straßen und Markten. Darum erwähnte

keine aargauische Zeitung das Vorgefallene, und es war der neuen Zürcher-

Zeitung vorbehalten, dieses Stillschweigen zu brechen; ihr folgte dann die

Basler-Zeitung, und die neue Aargauer-Zeitung schrieb ihnen fleißig nach.

Da konnte man schon merken, daß der Handel weiter gesponnen werden

wolle.

Die beiden Kapitel der ref. Geistlichkeit wandten sich an die Regirung
mit der Bitte, die Sache ernst zu untersuchen. Die hohe Behörde aber,

die wenig Lust dazu haben und auch schon nach dem Schulgesetz wohl nicht

selbst untersuchen konnte, schrieb deßhalb an den Kt. Schnlrath. Was
vermochte dieser zu antworten? Hatte er nicht schon seines Amtes gehandelt?

Nach Allem, was selbst dem Publikum bekannt geworden, war Nichts
mehr zu untersuchen. Der Kt. Schulrath, innerhalb der Grenzen des

Schulgesetzes sich bewegend, mußte erwiedern, er habe die Angelegenheit

nach beßtem Wissen und mit getreuer Fürsorge für die Zukunft erledigt und

werde auch fernerhin eine sorgfältige Aufsicht walten lassen. Diese Antwort
theilte der Kl. Rath den Kapiteln mit, die sich aber, wie sich unten ergeben

wird, damit nicht befriedigt fühlten.

So standen die Sachen, als das Gencralkapitcl am 17. Okt. v I. seine

ordentliche Jahres-Versammlung hielt, über welche die schweizerische

evangelische Kirchenzeitung einen Korrespondenz-Artikel mittheilte, der— wie

natürlich — in die neue Aargauer-Zeitung übergegangen ist. Derselbe führt
eine heftige Sprache über obige Vorgänge, obgleich die Verhandlungen
des Kapitels selbst zum Theil noch heftiger gewesen sein sollen; doch

verschweigt er sorgfältig, daß die wilden Angriffe auf die Kantonsschulc auch

eine gediegene Opposition gesunden, besonders in der Person des hochachtbaren

Hrn. Dekan Amslcr und des Hrn. Pfarrer Nahn, und daß die

Extravaganzen einiger Redner doch endlich unterlagen und gemäßigtem Ansichten

und Wünschen weichen mußten.

Sehr bezeichnend ist es, daß der für diese Versammlung gewählte Redner,

Hr. Psr. Schultheß in Schinznach, in seiner Abhandlung,, über das

Verhältniß von Kirche und Schule" dasselbe nicht, wie ein früherer Redner,
als ein schwesterliches anerkannt wissen wollte. Er soll nachgewiesen haben,

daß zwischen Staat und Kirche ein gleichsam eheliches Verhältniß Statt finde,
so daß jener als Vater der Schule mehr ihre äußern Angelegenheiten, diese

als Mutter die Bildung des Gemüthes der Tochter zu besorgen habe. In
eine tiefere Kritik dieser Anficht hier einzugchen, das bleibe fern; aber einige
Fragen dürsten am Platze sein, die sich Einem von selbst darüber aufdringen,
falls nämlich der Referent der Kirchcnzeitung richtig berichtet hat. Diese
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Fragen sind: Welches ist der Oberbegriff, zu dem sich,, äußere Verhältnisse"

und,, Gcmüthsbildung" als sich gegenseitig ausschließende Untcrbegriffe
verhalten? Wenn der Staat die äußern Verhältnisse und die Kirche die Gemüthsbildung

besorgt; wem fällt dann die übrige Bildung der Tochter zu — etwa der

Tochter— der Schule — selbst? Wie sorgt die Kirche für die Gemüthsbildung

— bloß durch dcu Religionsunterricht, oder übernimmt sie auch noch

andere Fächer, welche auf dieselbe großen Einfluß haben, wie ;> B. die

Muttersprache? Wenn der Pfarrer in einer Schule den Religionsunterricht nicht

selbst ertheilt, wer sorgt dann für die Gemüthsbildung? — Gab es je eine

Kirche ohne Schule, oder war die Kirche nicht ursprünglich eine lehrende?

Wie lange wird das Märchen von Mutter und Tochter zwischen Kirche und

Schule noch dauern? Wenn einmal unsere Verhältnisse sich wesentlich
umgestalten sollten, wer wird entbehrlicher sein— der Geistliche oder der Lehrer?*

Muß der Religionslehrcr mehr sein, als Christ und Pädagog? Wer macht

heutiges Tages die Schule aus — die Lehrer und die Schüler auf den

Schulbänken? oder gehören zur Schule nicht Alle, die nach Bildung
überhaupt für sich streben und dieselbe zum großen Gemcingute des Volkes zu

machen wünschen und helfen? — Doch zur Sache zurück.

Der Redner, von seinem allgemeinen Standpunkte zu den Verhältnissen

im Leben hcrabstcigcnd, rügte das Vielerlei,das nach dem Schulgesetze getrieben
werden müsse; er rügte ferner, das Schulgesetz hebe nicht positiv hervor, daß

der christliche Staat eine christliche Schule wolle, sondern spreche nur von

religiösen! und moralischem Unterricht, welcher Ausdruck (setzt der überkluge

Korrespondent hinzu) bei nns stereotyp sei — vielleicht wegen der Juden, weil sie

auch unter demselben Schulgesetz stehen. Der erste Punkt möge hier — als

für den Zweck dieses Aufsatzes von untergeordnetem Werthe — bei Seite
gelassen werden. Was aber den zweiten Punkt anlangt, so haben unsere Schul-

gesetzgebcr gewiß nicht an so feine Distinktioncn gedacht, wie der Redner und

sein Referent. Wenn in dem Schulgesetz eines christlichen Staates von

Religion die Rede ist, so wird Jedermann — wenn nicht ausdrücklich etwas

Anders dabei steht — die christliche verstehen; und so ist's auch im Aargau
bisher gehalten worden, und es war in unsern Schulen gewiß wenigstens so

viel religiöses Leben, als in Zürich seit dem K. Scpt 1839, wo man das

evangelische, und in Luzern, wo man seit 1841 das römisch-katholische

Christenthum nicht oft genug in Wort und Schrift zur Schau tragen kann.

Der Redner rügt weiter die Stellung der Religionslehrcr am Seminar

') Man Lese: die Schule und das Leben, eine gekrönte Prcisschrilt,
von Dr, Curtmann. Fricdberg, 1812.
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und an der Kantonsschule, welche nur Hilfslehrer seien. Und wenn man sie

zu Hauptlehrern macht, wird dies eine wesentliche Änderung in ihrem Einfluß

auf die religiöse Bildung der Schüler zur Folge haben? Nein! der

llbclstand hat eine ganz andere Quelle. Es ist schwer, einen tüchtigen Theologen

zu finden, der auch noch andern Unterricht übernehmen könnte, so daß

ihm die Besoldung eines Hauptlchrcrs zukäme, um ihn an seine Stelle zu
fesseln. Und findet sich auch hie und da ein solcher, so wird er nicht lange
bleiben, weil es viel leichter ist, mit einer gleichen Besoldung einer Pfarrstelle

vorzustehen, als auf ein dort mehr gemächliches Leben zu Gunsten
einer Schulstelle zu verzichten. Urne illaa laczmiae.

Eine fernere Rüge traf die Gleichgiltigkeit vieler Lehrer auf dem Lande

gegen den Religionsunterricht. Hiergegen bemerkt schon Cnrtmann in seiner
oben angeführten Schrift, er finde es immer bedenklich, wenn ein Geistlicher
über die Lehrer klage. Haben ja doch die Geistlichen das Recht, alljährlich
über den Zustand der Schuljugend einen Bericht einzugeben; da finden sie

Anlaß, auch ihre Klagen gegen Lehrer anzubringen, und dürfen Abhilfe
erwarten, wenn dieselben begründet sind. Aber wie steht es mit solchen Pfarrern,
die bloß eine oder zwei Schulen haben und es doch nicht über sich gewinnen

können, den Religionsunterricht der Schule zu ertheilen, sondern ihn dem

Lehrer überlassen und sich ganz bescheiden mit dem Konfirmandenuntcrricht
begnügen? Ist das nicht auch Gleichgiltigkeit? Wahrlich, gewisse Klagen find

nicht geeignet, die eigene Blöße zu decken.

Das Verhältniß des Staates zur Kirche nennt unser Redner das der

Indifferenz, und von der Kirche und Schule sagt er, sie verhalten sich

gar nicht zu einander. Thut denn wirklich der Staat noch nicht genug fü^.

die Kirche? Ist er nicht jederzeit freundlich und gefällig gegen sie, und

sorgt er nicht für gute Besoldungen, die regelmäßig ausbezahlt werden?

Soll er wohl gar sich vor ihr ans die Knie niederwerfen und in nnterthä-

niger Stellung um ihre Gunst werben? Nein, der Staat verhält sich nicht

indifferent gegen die Kirche; indifferent kann er nur gegen einzelne Geistliche

sein, die immer höher hinaus wollen. — Die gleiche Bewandtniß hat es

mit dem Verhältniß von Kirche und Schule. Diese ist allerdings — wenn

auch nicht mehr in dem Grade wie vor Zeiten — der Kirche noch in Etwas

untergeordnet, gerade so weit, als es genug ist. Wenn aber dieses Verhält,
niß einem Geistlichen nicht behagt, so mag er die Schuld in sich selbst suchen.

Endlich beklagt sich auch der Redner darüber, daß den Kapiteln über

die oben erwähnten Vorfälle an der Kantonsschulc nicht vollständigere
Auskunft gegeben worden, über die Disciplin an der Anstalt, und darüber, daß

man den oben gezeichneten Kobold aus dem schwachen Unterrichte der Religions-

10«
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lehrer und nicht aus einem andern, rechten Orte haben herleiten wollen, —
Bezüglich der unvollständigen Auskunst muß man doch billig fragen.- Was
haben denn anch die Wvhlehrwürdigcn außer der bereits oben angeführten
Mittheilung erfahren wollen? Mehr konnte ihnen nicht gesagt werden, ohne
die Kapitel förmlich in den Schulrath oder gar in die Regirung aufzunehmen,

was ja nimmermehr anginge, — Über die Disciplin wird weiter unten
ein Anderer reden. Was aber die Äußerung in Betreff der Ncligionslehrer
bctrift, so beruht sie auf einer Confusion von Thatsachen, Freilich im Trüben

ist gut fischen.

Es hat nämlich die Kantonsschulpflege (nicht der Kantonsschulrath) der

Lehrervcrsanimlung über den Befund der Schule nach den Prüfungen
Mittheilungen gemacht, welche auch den Religionsunterricht betrafen. Dies
geschah ganz unabhängig vom Kt. Schulrath und ohne Zusammenhang mit den

oben besprochenen Vorfällen; denn die Hauptveranlassung zu dem Einschreiten
des Kt, Schulrathes bot die Maturitäts-Prüfung, welche ja — wie män-

niglich bekannt — nur er leitet, nicht die Schulpflegc, Das ist die einfache

Wahrheit,
War unser Redner, wie sich bisher ergeben, schon etwas begeistert, so

war dann die Diskussion über die Kantonsschulangelegenheit noch feuriger.
Da wurde geklagtüber Frivolität der Kantonsschülcr, vor der einem rechtlichen

Manne grauen müsse. Vergeblich war die Warnung vor weitern Schritten,
weil sich die Wahrheit der harten Anklagen doch auch bezweifeln lasse, und

vergeblich der Rath, neue Thatsachen abzuwarten: die Behauptung neuer

Thatsachen wurde entgegengesetzt, und so endlich nach langer Berathung,
an welcher etwa der vierte Theil der Anwesenden Theil genommen, der

Beschluß gefaßt, der Regirung Schmerz und Wehmuth über das Geschehene

ausznsprcchen und dieselbe um gründliche Abhilfe zu bitten. So steht zu

lesen in der Aargauer-Zeitung Nr. 106 vom lk Dez. l84Z, — Ach, es ist

so schön und rührend und leicht, nachträglich da noch mit Schmerz und Weh-

mnth einherzuhinken, wo Andere zu guter Zeit gehandelt haben.

Mehr also konnten die heftigen Kämpfer nicht erlangen! Daß übrigens

nicht die gcsammte Geistlichkeit der Sache ganz traute, beweist schon der

Umstand, daß kaum der vierte Theil derselben an der zum Theil bittern

Diskussion Theil genommen hat; und das gereicht ihr zur Ehre, Wie sehr

ihr Mangel au Vertrauen in manche Behauptungen am Platze war, dafür

zeugt die Erklärung, welche der Rector der Kantousschule, Herr Du.

Rudolf Rauchenstciu, in Betreff dieses Angriffs auf die Anstalt in Nr, tvl
der Aargauer-Zeitung vom 20 Dez, v. I. gegeben hat. Er weist die

allgemein hingeworfene Beschuldigung hinsichtlich,, der unter den Kantonsschülern
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herrschenden Frivolität" zurück, und behauptet, daß er aus den SS Jahren
seines Lehramtes an der Anstalt keinen Zeitabschnitt und keinen Zeitvunkt

kenne, auf welchen sie anwendbar wäre. Selbst damals, als jene oben

angeführten, aus temporär verkehrter Gcistesrichtung hervorgegangenen

Äußerungen offenbar wurden, durste ein solch hartes Urtheil nicht den Geist
der ganzen Schule treffen; die Verkehrtheiten Wcnniger können nicht Allen
angerechnet werden. Herr R. bemerkt weiter, daß die schnell erfolgte, ernste

und empfindliche Ahndung ihre heilsame Frucht bei den Schülern getragen

habe; daß die Schüler, wenn auch von gewöhnlichen Jugendfehlern nicht

frei, von einem schönen und guten Geiste belebt seien; daß sie in ihrer große»

Mehrzahl Fleiß, Pflichtgefühl und Wahrhaftigkeit besitzen, und daß

überhaupt schlaffe Disciplin keine Krankheit der Kantonsschule sei. Er zieht endlich

den Schluß, daß Bäter mit ganzem Vertrauen ihre Söhne der Anstalt
übergeben können. —

Die hohe Regirung theilte den Inhalt der weinerlichen Zuschrift des

Generalkapitels dem Kantonsschulrathe mit und forderte Bericht über den

dermaligen Stand der Kantonsschule; ein Beweis, daß ihr ernstlich daran

gelegenwar, zuerst klare Einsicht in dieLage derDinge zuerhalt en, um in derganzen
Angelegenheit einen festen und sichern Entscheid fassen zu können. Unseres

Wissens verlangte nun der Schulrath zunächst von der Schulpflege ein
Gutachten über die neuen Anklagen gegen die Kantonsschule, und letztere Behörde
unterzog sich diesem Geschäft mit all dem Ernste, der hier walten mußte.
Sie ließ sich von dem betreffenden Inspektor (aus ihrer Mitte) Bericht
erstatten, und es ergab sich, das ganze Geschrei wegen neuerer Thatsachen sei

leer und eitel; denn es beziehe sich lediglich darauf, daß im Unterrichte über

Literargeschichte auch die Schrift:,, Leben des Grafen von Zinzendorf, von K-

A. Varnhagen v. Ense," benutzt worden, um Zinzendorf's Einfluß auf seine

Zeit zu charakterisiren, es sei aber unwahr, daß die genannte Schrift als

Lesebuch der betreffenden Klasse gebraucht werde, was im Generalkapitel

behauptet und als Sturmbock gegen die Schule und gegen die gerechten

Zweifel würdiger Glieder des Kapitels gerichtet worden sein soll. Die Kan-

tonsschulpflege wies daher die Angriffe gegen die Schule, die mittelbar auch

ihr gelten mußten, entschieden zurück und that dies in einem ausführlichen

Gutachten über den Stand der Anstalt und über ihre diesfällige Beaufsichtigung.

Der Kantonsschulrath, auf dieses Gutachten sich stützend, führte
nun in seinem Finalberichte an die hohe Regirung nochmals alle schon oben

erwähnten Vorfälle und das gesammte Thun der Schulbehörden vor und bat
um Wahrung ihrer gesetzlichen Competenz, somit um Abweisung von Eingriff
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sen in dieselbe, woher sie auch kommen mögen. Die hohe Landcsregtrung
war mm vollkommen in den Stand gesetzt, mit genauer Kenntniß aller
Thatfachen und mit voller Einsicht in die darüber (für und wider) Statt
gehabten Erörterungen zum Abschluß zu gelangen. Sie hat nun auch nach reiflicher

Erdauerung der Sache anerkannt, daß die Schulbchörden kein Tadel treffe,
daß dieselben durchaus ihres Amtes gehandelt haben, ihnen somit auch ferner

ihr gesetzlicher Pflichtenkreis in vollem Vertrauen zu überlassen sei. ' Hoch-

dieselbe hat diesen Befund den Schulbehördcn und dem ref. Kapitel zur

Kenntniß gebracht, und Letzterem mehr Milde und Vorsicht anempfohlen.

Das wäre nun das Ende des Drama'S, das im letzten Herbfle mit so

hochtrabenden Worten und gewaltigen Gestikulationen begonnen, aber in der

winterlichen Temperatur für die Acteurs so frostig geendet hat. Man will
eben im Aargau keine Stranßiaden, aber auch keinen K. September.

Und was folgt nun aus Allem? Das Kapitel, doch nein — die wenigen

heftigen Kämpfer konnten wissen, daß die Religion nicht in Gefahr sei:

denn ein ordinirter Geistlicher ihrer Konfession besorgt den Religionsunterricht,
und die Behörden haben, wo einzelne Auswüchse hervortraten, das Ihrige
dagegen gethan. Hätte das Kapitel noch ein Übriges thun wollen, so stund

eS ihm wohl an, der hohen Regirung seinen Beifall zu Handen der

Schulbchörden auszudrücken über deren Handlungsweise und jener wie diesen in
vollem Vertrauen das Weitere zu überlassen. Aber darum war es gewissen

Leuten, wie der Borgang zu zeigen geeignet ist, nicht zuthun; fast muß man
glauben, sie wollten dem ersten Lärm vom Frühling einen zweiten, größern

im Herbste nachsenden, damit das ja nicht vergessen werde, was Andere

mit Recht gerne vergessen mochten. Die heftige Sprache, wie sie schon aus

dem Zeitungsartikel hervorleuchtet, zeugt von keiner Liebe zur Kantonsschule;

sie spricht vielmehr — wie auch der Inhalt der Eröffnungsrede — für das

Gelüste nach der alten Herrschaft. Das Generalkapitel wird künftig Wohl

thun, gegen unverbürgte Mittheilungen, gegen gewisse Partcigelüste auf der

Hut zu sein. Solche Erscheinungen, wie die hier besprochenen, sind nur
geeignet, den gcsammtcn Lch>erstand zu erbittern, welcher wenn weitere

Reibungen und Streitigkeiten entstehen sollten, sich von vom herein gegen den

Vorwurf verwahrt, den Anlaß dazu gegeben zu haben.
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II. Petition unserer Gemeindcschullehrer um Besoldungserhöhung.

Es haben Lehrer aus acht Bezirken unseres Kantons beim

gr, Rathe ein Gesuch um Erhöhung ihrer Besoldungen eingegeben. Das
Borhaben ist von einzelnen Bezirken ausgegangen, und die Vorstellung wurde

in die übrigen Bezirke zur betretenden Unterzeichnung versandt. Aber man

hat, wie es scheint, noch nicht für eine allgemeine Vorstellung sich vereinigen

können, indem eine solche, die von einem gewissen Bezirke ausging,
anderwärts nicht Beifall erhielt, und indem man auch über den Gegenstand

des Begehrens nicht einverstanden war. Auffallend zeigt sich dabei der Mangel

an Übereinstimmung und an Zusammenhang unter den Gliedern des

Volksschullchrerstandes. Es will mir scheinen, die Angelegenheit sei nicht

zweckmäßig eingeleitet worden. Besser wäre es zuverläßig gewesen, wenn

die Lehrer jedes Bezirks über gewisse Punkte sich zuerst verständigt, dann

einen oder zwei Abgeordnete ernannt und mit gehöriger Vollmacht versehen

hätten, und wenn dann die Abgeordneten aller Bezirke zusammen getreten

wären, um eine allgemeine Vorstellung zu entwerfen, und dieselbe dann

von sämmtlichen Lehrern des Kantons, oder eine solche in verschiedenen

Eremplarcn bezirksweise unterzeichnen. zu lassen. Wenn man nicht

übereinstimmend und gemeinschaftlich handelt, so wird auch Nichts erzielt. So
viel Gemcingeist sollte aber doch noch unter den Lehrern des Kantons leben,
daß sie in Aller Interesse gemeinsame Schritte auch in übereinstimmender

Weise gethan hätten.

Die einzelnen Petitionen, die nicht einmal alle gleichförmig sind, tragen

aus dem Bezirke Baden 32, Bremgarten 25, Laufenburg 25, Kulm 26,

Muri 23, Rhcinfeldcn 21, Zurzach 33, in Allem 185 Unterschriften; dazu

kommt noch der Bezirk Zosingcn, wo die Unterzeichnung im Namen der

Confercnz, nicht von den einzelnen Lehrern geschah. Ans den Bezirken

Aarau, Brugg und Lcnzburg scheinen keine Petitionen eingegangen zu sein-

Die Petentcn stellen ihr Gesuch nur ganz allgemein auf Bcsoldungser-
höhung, ohne ein Maß derselben anzugeben, oder auf Mittel hinzuweisen,

durch welche eine solche zu erzielen wäre, was mich veranlaßt, in den

Gegenstand etwas tiefer einzugehen.

Also unsere Lehrer wollen eine größere Besoldung. Das wird Ihnen
Keiner verargen, der auch nur von Ferne weiß, was es heißt, mit 2-16 —
360 Fr. zu leben oder gar eine Familie zu ernähren; Keiner, der bedenkt,

daß ein Landjäger täglich einen Franken, also jährlich 365 Franken hat;
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Keiner, der bedenkt, daß fast bei jedem andern Berns mehr zu verdienen

ist, ohne daß man dazu eine kostspielige Vorbildung oder wiederholte
Prüfungen bedarf. Aber durch welche Mittel läßt sich das Ziel erreichen? Der

Staat kann gegenwärtig wohl kaum mehr leisten, als er leistet, und diele

Gemeinden ebenso; denn wenn jener die Staatsbeiträge auch nur um ein

Geringes erhöht, so macht'S im Ganzen schon eine große Summe. Es

läßt sich daher schwerlich eine unmittelbare Besoldnngserhöhung so fort,

allgemein zu Staude bringen; Einiges läßt sich aber jetzt schon erreichen,
Anderes auf sicherer Grundlage für eine nicht sehr ferne Zukunft anbahnen.

Ich will es im Einzelnen, nun vorführen.

->) Das Schulgesetz befreit (§. SZ) jeden Lehrer von der Militärpflicht,
und das neueste Gesetz über das Militärwescn entbindet von der gleichen

Pflicht die Geistlichen, Lehrer und Landjäger; aber meines Wissens sagt
letzteres nirgends, daß die Lehrer diese Befreiung mit ihrem Beutel zu büßen

haben, und es kann dies vernünftiger Weise auch nicht der Fall sein. Findet

nämlich der Staat, die Lehrer seien ihm in der Schule unentbehrlich,

und rust sie deßhalb nicht zum Militärdienst; so darf er darum nicht für
die Schule auf Kosten der Lehrer selbst sorgen, und kann ihnen daher keine

Tare auflegen, die einen empfindlichen Abzug von der geringen Besoldung
bildet. Reiche Herren mögen das freilich nicht fühlen. Es ist daher wirklich
sonderbar, daß den Lehrern dennoch die Militärtare abgefordert wird und sie

haben daher nicht nur das Recht, sondern in meinen Augen mit Rücksicht

auf den ganzen Stand sogar die Pflicht, sich dagegen zu wehren und zu

.verlangen, daß ihnen entweder die Tare erlassen oder die Befreiung vom

Soldatendicnst aufgehoben werde. Im letztern Falle liegt es dann dem

Staate ob, auf eigene Kosten für einen Stellvertreter des in den Dienst

berufenen Lehrers in der Schule zu sorgen. Dieses Verhältniß besteht anderwärts

ja auch schon. Für die Oberlichter und Bczirksrichtcr erscheinen die

Suppleautcn, für die Bezirksamtmänncr arbeiten die Amtsstatthalter, für
Rcgirungssekrctäre n. dgl. andere Angestellte; nnd alle so Vertretenen
erleiden keine Schmälcrung ihres Gehaltes. Durch die Befreiung von der

Militärtare wäre wenigstens der Vortheil erreicht, daß dem Lehrer seine

ohnehin geringe Besoldung ungeschmälert bliebe; denn für ihn ist der Verlust

von i2 — l0 Fr. schon sehr empfindlich. Ist die geschehene Cinforde-

rung der Militärtare etwa nur ein Versuch, ob der Lchrerstand eine solche

Geldschnr sich gefallen lasse? Ich bin der Ansicht, die Lehrer hätten, auf
das Schulgesetz sich berufend, die Bezahlung der Militärtare einfach

verweigern sollen.
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6) Ich will mm einige positive Mittel zur Erreich»»., des Zweckes
bezeichnen. Zunächst sollte der Staat die Bestimmn»., treffen, daß bei

Erbauung eines jeden neuen SchulhanseS in demselben eine passende Wohnung
für den Lehrer eingerichtet werden müsse, und daß die Gemeinden demselben
unterdessen eine Entschädigung von wenigstens 4» Fr. dafür zu verabreichen
haben. Dann sollte der Staatsbeitrag für Neubauten in seinem Marimum
von 400 Fr. ans 800 Fr..erhöht werden. Ähnliches haben gethan oder thun
noch die Kantone Basellandschaft, Zürich, Thurgan, katholisch St. Gallen,
Deutschland nicht zu gedenken.

c) Eine weitere Verbesserung der Lchrergchalte sollte darin bestehen,
daß jedem Lehrer eine halbe Juchart gutes Pflanzland in der Nähe des

Schulhauses angewiesen oder eine Entschädigung.von t0 Fr. dafnrgcgeben würde.
Man vergleiche in dieser Hinsicht das In der Abhandlung über Verlegung
des Seminars im vorigen Hefte der Schnlbl. über den gleichen Gegenstand
bereits Gesagte.

<I) Im Weiter» wäre der Z. 6t des Schulgesetzes in Vollziehung zu

bringen, laut welchem diejenigen Gemeinden, deren Schulausgaben ohne

Besteuerung der einzelnen Bürger bcstrittcn werden können, auf den Antrag
des Kt. Schulraths vom kl. Rathe angehalten werden sollen, allmählig nach

Maßgabe der für das Schulwesen verwendbaren Fonds die Lehrerbcsoldnng
so weit aufzubessern, bis dieselbe die Summe von 400 Fr. erreicht haben

wird. Es gibt gewiß mehrere Gemeinden, die sich bereits indiesem Falle befinden.

e) Ferner sollten Gemeinden, denen einige Vermehrung ihrer Steuern

nicht besonders schwer fällt, von Staatswcgcn (und vielleicht durch Prämien)

zur freiwilligen Erhöhung der Lchrcrbesoldnngen ermuntert werden. Für
diesen Fall aber bedarf der K. 63 des Schulgesetzes eine Abänderung oder

eine seine bisherige Auslegung verbessernde authentische Interpretation. Ihm
zufolge nämlich erhalten die Gemeinden, welche die erste Klasse der Besoldung

von 250 Fr. aus Schul-, Gemeinde-, oder CorporationSgütcrn nicht

bcstreitcn können, einen Staatsbeitrag bis auf 130 Fr., und die Gemeinden,

welche aus den gleichen Quellen die zweite Klasse der Besoldung von 300

Fr. nicht aufzubringen vermögen, einen Staatsbeitrag bis auf 140 Fr. Wenn

demnach eine Gemeinde ihre Lchrerbeioldnng freiwillig erhöht, so leistet sie

dadurch den Beweis, daß sie zu 250 Fr. mehr als 120 Fr., oder zu 300

Fr. mehr als 160 Fr. beizutragen im Stande ist, und verliert sonnt den

Staatsbeitrag. Dieser unbegreifliche, ja schreckliche §. 63 hindert nun auch

die bcßtgcsinnte Gemeinde, ihre Lchrcrbesoldung zu erhöhen, weil der Staat
sie dafür nicht anerkennt, nicht belohnt, sondern — bestraft. In diesem

Sinne hat er bisher seine Anwendung gefunden.' Ich bin zwar mit dieser
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Auslegung desselben nicht einverstanden; denn ich bin vielmehr der Ansicht,

er spreche den Gemeinden einen Staatsbeitrag zn, welche die Lehrcrbesol-
dnng durch Steuern aufbringen müssen. Allein es sei dem, wie ihm wolle,
jedenfalls bedarf er einer Abänderung oder einer andern Interpretation.

t) Endlich dürfte die Forderung nicht zu hoch gestellt sein, daß der

Hausvater, der keine Armcnunterstützuug genießt, ein kleines Schulgeld
bezahle. Zwar nimmt es sich recht großartig aus, sagen zu können, im Aargan

genieße die Jugend des Volkes ihren ganzen Unterricht unentgeltlich,
es wäre aber betrübend, wenn hier der Staat seine Großmuth auf Unkosten

der Lehrer üben wollte. Hat es doch der Thurgau dahin gebracht, daß

seine Lehrer zum Theil jetzt schon besser stehen, als die unsrigcn. Dort
bezicht der Lehrer für jeden AlltagSschülcr während der Unterrichtszeit
wöchentlich einen Kreuzer, also jährlich wenigstens l Frk., und für jeden Rc-
pctirschüler des Winters 5 Btz. und des Sommers 3 Btz. Rechnet man

nun noch dort die freie Wohnung im Anschlag zu 25 ff. und eine halbe

Juchart Pffanzland ebenso zu ill fl., so steigt die Besoldung für eine Schule

mit K0 Kindern auf 213 fl. oder 319 Fr. 5 Btz. und für eine Schule mit
80 Kindern auf 340 Fr. Wenn das der Thurgau kann, sollte der Aargau
nicht mehr vermögen? Besser, als im Thurgau, steht's in Zürich, noch viel
besser in Bascllandschaft und im Waadtlandc. — Ein Schulgelv von 1V Btz.

für jeden Schüler sollte auch bei uns möglich sein.

o) So weit Wäre nun für alle, namentlich aber für die jüngcrn Lehrer

in einer Weise gesorgt, daß sie nicht mehr mit der Noth wie bisher zu ringen

hätten. Allein der Familienvater und der ältere Lehrer bleibt doch in

den spätern Jahren noch in einer gedrückten Lage, weil seine Ausgaben sich

mehren. Aber gerade hier kann der Staat am leichtesten helfen. Er gebe

dem Lchrcrpcnsionsverein entweder auf einmal eine erkleckliche Summe aus

dem Klostcrvcrmögcn, z. B. 15000 — 25000 Frk., oder für eine Reihe von

Jahren jährlich 1500 — 2000 Fr., und zwar hicvon die eine Hälfte zum

Kapitalsiock und die andere in die verwendbare Kasse, jedoch in beiden Fällen

unter der Bedingung, daß die Mitglieder des Vereins — statt im Säften —
schon im 50sten Altersjahr das Pensionsrccht erhalten. Dadurch kann manche

Sorge gestillt und mancher Kummer gemildert oder gehoben werden. Denn

so viel ist gewiß, daß die dermaligcn Lehrer, die in der Regel im 20sten

Jahre in's Amt treten, in einem Alter von SV Jahren, also nach 30 Dienst-

jahrcn, ihre Kraft gebrochen sehen werden, indem die Zeiten der gemächlichen

Schulhalterei vorüber sind. Dies aber ist eben ein Hauptgrund,

warum mancher Lehrer in den Jahren der Kraft einen andern Beruf ergreift,

um einer trüben >Lchrer;ukunft zn entgehen.
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Man wird etwa einwenden, dies Alles gehe nicht, weil das Volk in den

dasselbe berührenden Punkten dawider sei. Allein ich glaube dies nicht.

Man belehre das Volk über sein wahres Antreffe, so wird es gewiß zu

einem kleinen Opfer bereit sein. Da hätten unsere Tagblättcr, die ihre Spalten
so oft mit den unwichtigsten Dingen füllen, einen würdigen Stoff zu öffentlicher

Besprechung, Hoffentlich werden sie zu rechter Zeit ihre Stimme

erheben, Hilfe ist durchaus nothwendig; denn sonst verlieren wir immer mehr

tüchtige Lehrer, die einen andern Stand ergreifen, und es schwindet die

Aussicht, alle Schulen mit wahlfähigen Lehrern zu versorgen, und einen

tüchtigen Lehrerstand zu erhalten. Gut ist es daher immerhin, daß die Lehrer

einmal ihre Stimme erhoben haben, mag der Erfolg auch zunächst kein

erwünschter sein. Die Sache ist einmal angeregt und wird hoffentlich nicht

mehr einschlafen; deßhalb bin ich nicht der Meinung derer, die den

gegenwärtigen Zeitpunkt für ungeeignet halten! denn wer spät fordert, wird spät

befriedigt. Der Schulwagcn aber — man täusche sich darüber ja nicht —

erfordert erstens Geld, zweitens Geld, und drittens Geld.

III. Kantonsschulrath. Erste Sitzung desselben am 46 Jan,
H.) Vom kleinen Rathe gehen folgende Anzeigen ein: 4)die im Austritt

befindlichen Mitglieder des Schulrathes, die Hrn. Pfarrer Villiger in

Rbcinfeldcn, Dr, Häusler von Lcnzburg und Rektor Sträub in Muri
find für 6 Jahre (bis Ende 1849) wieder gewählt und haben die Stellen

angenommen. 2) Wiedergewählt find ferner Hr. Negirungssckrctär Wagner

zum Sekretär des Schnlraths und kathol. Kirchenrathcs, Hr. Or.
Müller zum Kanzleisekrctär des Schulraths und Sekretär der Kt, Schulpsiege

sowie der Seminar-und Lchrerprüfungskommission; 3) Hr. AdolfJmhofvon
Aarau zum Kantonsschulgutsverwalter, Hr. Bezirksvcrwaltcr Kampcr von

Rhcinfelden zum Verwalter des Schulgutcs von Olsbcrg, Hr. Ger. Präsident

Nußbaum von Aarau zum Kantonsschulfondsverwaltcr. — 4) Der kl.

Rath fordert Bericht, welche Staatsanstaltcn in die Räumlichkeiten der

aufgehobenen Klöster Muri und Wcttingcn zu verlegen seien, und Gutachten

über die Petitionen bezüglich der Verlegung des Lehrerseminars. — 5) Derselbe

übersendet ein Ercmplar des Budget, welches dem Schulrath pro 4844

Fr. 422866 für das gesammte Schulwesen anweist. — 6) Der Ilnterlehrcr Jos.
Zehndcr in Birmcnsdorf, daselbst zum Mitglied des Gcmciudraths gewählt,
ist anzuhalten, eine der beiden Stellen nach Z. 54 des Schulgesetzes
niederzulegen. — 7) Der Bczirksschulpflcge von Muri werden für die dortige Bc-
zirksschule mehrere Bauvcrbcsserungen und Anschaffungen bewilligt. — 8)
Stipendien erhalten Bertha Bcrtschinger von Lenzburq und Emilie Welti von
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Zurzach, 366 Fr. auf 2 Jahre, und Hermann Zubringer von Laufcnburg,

studirend in Bonn, für den l> Wintcrkurs 156 Fr. — !>) Die beiden Ober-

lehrerinncn des Bezirks Brcmgarten erhalten für den im I. 184Z abgehaltenen

Lchrkurs 166 Fr. — 16) Die Gemeinde Wallbach erhält für ihren Schul,
Hausbau einen Staatsbeitrag von 466 Fr. — 11) Dienen errichtete Gcmcinde-

schulc von Kältern wird dem SchnlkrciS Bvswil zugetheilt. —12) Hr. Prof.
Abp erhält unter Dankbezcugung die nachgesuchte Entlassung als Turnlehrer
der Kantonsschule.

D.) Bczirksschulräthe. ->) Brcmgarten. 1) Auf die Anzeige, daß

im dortigen Bezirk die Übung bestehe, die Schulhäuser für Personen, die

von Gemeindräthcn wegen Vergehen wider das Schulgesetz oder polizeiliche

Vorschriften mit Einspcrrung bestraft werden, als Gefängnisse zu benutzen,

woraus Störungen nnd Unschicklichkeiten für die Schule entstehen, soll der

kl. Rath um Abhilfe ersucht werden. >— 2) Die Schulpflcgc von Bcrikon

will nach Entlassung des Lehrers Von Obcrbcrikon diese Schule für die

Zukunft mit der Von Untcrbcrikon vereinigen; der Bezirksschulrats, wird
angewiesen, die Vcrnchmlassung der dortigen Bürgcrgemcindc einzuholen. — 3)
Der eingesandte SchulhanS-Bauplan der Gemeinde Whdcn geht ans Referat.

I>.) Laufcnburg. Der Bczirksschulrath wünscht baldigen Entscheid über

die Rcmonstration des Oberlehrers Meier in Kaistcn gegen die ihn, (in Folge
der bischest. Verordnung) auferlegte Abhaltung der Sonntags - Ehrmtnlehren.
Das Schreiben wird sammt dem früher erstatteten Gutachten zur Antragstellung

überwiesen.

c.) Zofingen. Die Bitte des Untcrl. Jak. Hnnzikcr in Staffclbach um

Erneuerung seines Wahlfähigkeitszcugnisscs nebst zugehörigen Akten, und das

Gesuch der Gem. Ürkhcim um einen Staatsbeitrag für die in, Schnlhanse

zu Hintcrwil vorgenommenen Banvcrbesscrungcn gehen ans Referat.
0.) Wahlanzeigcn. Gewählt: Adam Jncichen von Rychcnscc im Kt.

Luzern znm Gcsammtlchrer in Sisseln, Jos. Schmied von Dictwil (am 26.

April 18-131) zum Oberlehrer von Auw, Anna M. Müller von Wylibcrg
zur Arbcitslehrerin daselbst. Beschlossen, den Gewählten die Bestätigungs-
patcntc zustellen zu lassen.

D.) Einnahmen des Schulguts. (Schulgesetz. 8- 188). Eingesandt

fürs 4tc Quartal v. I. vom Bezirksgericht Kulm Fr. 167. 56>/z, rp. vom

Bezirksgericht Zofingcn Fr. 156, vom Bezirksamt Aarau Fr. 165, vom
Bezirksamt Brugg Fr. 253, von Nhcinfeldcn 1 Fr., zusammen Fr. 766.

56>/? rp. —

D) Entlassung. Da alle durch das Gesetz an die Hand gegebenen

Mittel umsonst in Anwendung gebracht worden, den Herrn I. N. Schleuniger
Von seiner Renitenz gegen allgemein vorschriftmäßige Bestimmungen und
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spezielle Weisungen der ihm übergeordneten Behörden auf den Weg der

Pflicht zurückzubringen ; wird beschlossen! bei dem Tit. Kl. Rath unter
Vorlegung sämmtlicher, die Sache bcschlagenden Aktenstücke den Antrag zustellen!
nunmehr nach §. 53 des Schulgesetzes die Entlassung des Hrn. Schleuniger
son der bisher an der Bezirksschule in Bad-.n bekleideten Hauptlehrerstelle
verfügen zu wollen.

Referate, t) Ein Gesuch mehrerer Bürger von Hirschthal,
die dortige Gemeinde mit der Erweiterung des alten oder. Erbauung
eines neuen Schnlhauscs »och verschonen zu wollen, wird nach Antrag
abgewiesen, und die Gemeinde aufgefordert, bis zum 15. Februar sich zu

erklären, ob sie das bisherige Schnlhans erweitern oder ein neues bauen

wolle, und den dicsfälligen Banplan mit Rücksichtnahme ans ein Zimmer
für die Arbeitsschule einzusenden. — 2) Der Banplan der Gemeinde Kaisien

für einen Anbau an das dortige Schnlhans wird mit geringen Abänderungen

genehmigt. — 3) Der Gemeinde Obcrwil wird wegen Verzögerung ihres

Schulhausbaucs ein Verweis zuerkennt und dieselbe soll durch den

Bezirksschulrat!) von Brcmgarten aufgefordert werden, bei Vermeidung der Ere-
kutioii bis zum 16. Feb. längstens ihren Bauplan einzusenden. — 4) Das
Gesuch des Gcmeindraths von Baden, die BürgercinkanfSgelder, statt nach

gesetzlicher Vorschrift in den Schul- und Armenfond, in das direkte Gcmeinds-

vcrmögcn einkehren zu dürfen, wird an den Kl. Rath übermittelt, mit dem

auf die Schulgntsrechnnng gestützten Antrage! dem Gesuche des Gcmeindraths

nicht zu willfahren, sondern denselben aufzufordern, die Besoldung
der Lehrer an dortiger Bezirksschnle bis auf wenigstens Fr. 1506 zu erhöhen,
so wie auf Errichtung einer weiten: - Mädchenklasse Bedacht zu nehmen. >—

5) Da die dritte Auflage des Lesebuches für die mittlern und obern Klassen

der Gcmeiudeschulcn vergriffen ist, so wird der Druck einer vierten Auflage
beschlossen. — K) die Rechnung des Bez. Schnlraths Aarau über Verwendung

der Compctcnzgcldcr für 1813 wird passirt. — 7) Der Staatsbeitrag
an die ArbeitSlchrcrin zu Üken ziro 1812 wird an die Staatskasse angewiesen,

jedoch der Bczirksschnlrath von Lanfenburg beauftragt, den: Gcmcindrath

von llkcn seine Nachlässigkeit in dieser Sache zu verweisen, mit dem Beifügen

daß er künstig in ähnlichen: Falle den versäumten Staatsbcitrag selbst

zu vergüten habe. — 7.) Die Eompetcnzgcldcr-Ncchnnng des Bczirksschul-

raths von Lcnzburg für 1811 wird genehmigt, die Auszahlung der Gelder

für 1313 aber erst dann verheißen, wenn die Rechnung für 1812 abgelegt

sein werde.

2) Sitzung am 17. Jan. Der Schnlrath hatte an: 27. Dez. v.J. dem

kl. Rathe eine Beschwerde der KantonSschnlpflegc über die in der lctztabgc-

haltenen Versammlung des GencralkapitalS der ref. Geistlichkeit gefallenen,
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den Zustand der Schule in mehr denn einer Hinsicht als bedauerlich und

gefährlich darstellenden Äußerungen vorgelegt, und von der klagenden Behörde

selbst speziellen Bericht über die Anstalt gefordert. Der kl. Rath
verlangt nun ebenfalls Bericht nebst allen auf diese Angelegenheit bezüglichen

Akten,

L) Bezirke, u) Aarau, t) Das Gesuch der Gemeinde Biberstcin

um einen nachträglichen Staatsbcitrag an die Kosten für Einrichtung eines

zweiten Lchrzimmers wird ans Referat gewiesen, — 2) Anzeige, daß Oberlehrer

Nüetschi in Suhr zu Gunsten des sofort provisorisch angestellten
Kandidaten Jak, Müller von Unterkulm freiwillig an die mittlere Schule
zurückgetreten sei,

k) Bremgarten, Auf die Anzeige, daß die Arbcitslchrcrin in Her-
mctschwil für t8Z9 und 1842 keinen Staatsbcitrag erhalten, wird erwiedert,

daß die Gemeinde für 1839 keinen Dürftigkeitsausweis geleistet, und daß für
1842 beim Kantonsschulrath kein Staatsbcitrag verlangt worden sei. Der
Bczirksschulrath erhält zugleich den Auftrag zu untersuchen, durch wessen

Schuld die Nachsuchung um den letzter» Staatsbeitrag versäumt worden,

um sodann den schuldigen Theil anzuhalten, den nunmehr verscherzten Staatsbcitrag

selbst der Lehrerin zu vergüten,

c.) Brugg, Anzeige, daß Oberlehrer Dambach in Brngg wegen
Übernahme einer andern Stelle aus dem Lchrcrstaud treten wolle und deßhalb

um seine Eetlassung eingekommen sei, welche sofort ertheilt wird. Die
erledigte Stelle wird sofort ausgeschrieben,

«!,> Lenzburg, Bürger von Ruppcrswil klagen gegen die dortigen

Lehrer, daß beide durch Betreibung anderer Geschäfte dem Unterricht der

Schule Nachtheil bringen. Der Bczirksschulrath wird ersucht, den Gcmcind-
rath, die Schulpffcge und die beklagten Lehrer einzuvernehmen, und das

dicsfällige Resultat mit seinem Gutachten anhcr zu senden.

o.) Zofingen, Dem zum Gesammtlehrcr in Mühlethal erwählten

Rudolf Lüthi von Holziken wird das Bcstätigungspatcnt übermittelt.

k.) Zur;ach. Der von der Lehrcrversammlung der Bezirksschule allda
in Folge höherer Weisung entworfene und von der Schulpstege gutgeheißene

Stundenplan wird genehmigt, und die demselben beigefügten Vorstellungen

gehen ans Referat,

Verschiedenes, g) die Lchramtskandidatinnen Josephine Fisch

von Aarau und Anna Maria Hornstein von Eckwil erhalten in Folge bestandener

Prüfung die beantragte Note im Gesang und werden noch angewiesen,
nachträglich eine Prüfung über ihr praktisches Lehrgeschick im Allgemeinen
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zu bestehen. — 6) Dem 90jährigen Alt - Lehrer Strebet in Eckwil wird in Rücksicht

auf seine durch hohes Alter immer bedauerlichere Lage zum zweiten Mal
eine Unterstützung von Fr. 28 zuerkannt. — c) Der gewesenen Stipendiât!»

Elise Elmigcr aus Bremgartcn wird auf ihr Ansuchen bewilligt, einstweilen,

bis eine Lehrstelle im Aargau sich ihr öffne, eine solche im Auslande

anzunehmen, mit der Bedingung jedoch, daß sie verpflichtet sei, einer Aufforderung

des Kt. Schulraths zur Übernahme einer erledigten Stelle im Kanton

Folge zu leisten, und im Unterlassungsfalle die empfangene Staatsunterstützung

zurückzuerstatten habe.

v.) Einnahmen des Schulguts. Laut Anzeige sind eingegangen,

s) für das ganze Jahr 18-13 vom Bezirksgericht Aarau Fr. 747. 50. rp. :

6) für das 4te Quartet v. I. vom Bezirksamt Zofingcn, an Niederlassungstaren

Fr. IS.

k.) Lehrmittel. Die auf den Wunsch des kathol. Kirchcnrathcs schon

früher in Vorschlag gebrachte obligatorische Einführung der Münchner-Übersetzung

des neuen Testaments in den oberen und Fortbildungsklasscn der kathol.

Gcmcindeschnlcn (Z. 6. des Schulgesetzes) wird beim kl. Rathe widerholt.

U.) Sein i u a r. Auf Veranlassung verschiedener, von Tit. kl. Rath

zur Begutachtung anhcr gewiesenen Eingaben bezüglich ans Verlegung und

Erweiterung des Seminars, mit Rücksicht auf verschiedene darüber erstattete

Berichte, wird nach längerer, umfassender Berathung beschlossen, dem Tit.
kl. Rathe vorzuschlagen:

n) Betreffend die künftige Einrichtung des Seminars, das Konviktsystem

für dasselbe einzuführen unter folgenden Bedingungen: 1) daß die Religions-
lehrcr beider Konfessionen als Hauptlehrcr am Seminar angestellt werden,

2) daß der Direktor desselben stctsfort ein Laie sei, und 3) daß solche

organische Vorkehrungen getroffen werden sollen, welche die Anstalt gegen allfällige

einseitige Richtung dieser oder jener Art sicher stellen;

6) bezüglich des Ortes der Verlegung, daß dem Seminar die Räumlichkeit

des ehemaligen Klosters Wcttingen angewiesen werden möchte;

c) rücksichtlich der dem Seminar beizugcbcuden Musterschule, daß eine

landwirthschaftliche Armen-und Waiscnanstalt mit K0 — 7g Kindern errichtet

werden wolle, welche mit dem Seminar im gleichen Lokal unterzubringen und

vor der Hand lediglich aus Knaben — worunter auch einige von kaum 7

Jahren sich befinden —zu bilden wäre; daß jedoch Organisation
und Leitung dieser Anstalt nicht dem Kantonsschulrathc, sondern der Armen-
kommiffion zu übertragen sti;

ck) in Bezug auf die landwirthschaftliche Beschäftigung der Seminariste».
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nur rere» praktische Anleitung zur rationnelle» Betreibung res Landbanes

saß an der Ansialt mir das betrieben werden solle, was die Zöglinge zu
Hanse nicht genügend lernen können, nämlich Garten-,Reb- und Hopscn-Ban
dann Obstbanm-.Seiden-und Bienen-Zucht, sowie endlich gute lanowirth-
schaftliche Hausordnung, Alles dieses jedoch nur in einer solchen Ausdehnung,
welche dem Zwecke des Schullchrcrseniinars entspreche und mit demselben

verträglich sei;

c) hinsichtlich einer mit dem Seminar in Verbindung zu bringenden
Taubstummen-Anstalt, daß, sobald das Seminar auf obige Grundlagen
réorganisât sich befinde und in befriedigender Weise sich bewähre, an demselben
eine Taubstummen-Anstalt mit einem besondern Lehrer errichtet werden sollte,
damit die Seminarzöglinge seiner Zeit auch im Taubstummen-Unterrichte
die nothwendige Anleitung erhalten können.

3) Sitzung am 3t Januar,

á.) Kantonalbehörden, g) Der kl, Rath hat der Gemeinde Baden

bewilligt, den Überschuß an verwendbaren Geldern des Armcngntcs über die

jährlichen Ausgaben bis ans Weiteres zu andern Gcmcindszwecken, worunter
die vermehrten Schnlbcdürfnissc für einmal noch obenan stehen dürsten, zu

verwenden, — I,) Er sendet das Gutachten der Handelskammer über den

Entwurf des Fabrikpolizeigesetzes, wie er ans der ersten Berathung des gr,
Rathes hervorgegangen, nebst einer Vorstellung mehrerer Fabrikbesitzer über

den gleichen Gegenstand zu Kcnntnißnahmc und allfälligcr Erwiederung anhcr,

— c) Ans die Beschwerde, daß Gcmcindräthe die Schnllokale zur Einspcr-

rnng bestrafter Personen bcmrtzen, ertheilt der kl, Rath die Weisung, zur

Beseitigung dieses ÜbclstandcS die Mitwirkung der Bezirksämter in Anspruch

zu nehmen. Es ergeht dicsfalls die nöthige Weisung an sämmtliche Bezlrks-

schulräthe, — ck.) Auf dessen Bemerkung, daß in der ziemlich großen

Gemeinde Muhen die Lehrer-und Gcmcindschrciberstcllc nicht verträglich erscheinen,

wird der Bezirksschulrats) von Aaran um Bericht darüber ersucht, —
o. Er eröffnet, daß er nach K, l> des Schulgesetzes die mit bischöflicher Approbation

versehene, in München gedruckte Ausgabe des neuen Testaments als

obligatorisches Lehrmittel für die oberen und FortbildungSklassen der kathol,

Gcmeindeschnlcn bestimmt habe. Hiervon ergeht Anzeige an die Bezirksschul-

räthc. — t > Der kath, Kirchcnrath zeigt an, daß die Oberlehrer Bcrnct in Met-
tau, nnd àbcr in Whl, so wie der Gcsammtlchrer in Obcrhofen sich

weigern, fernerhin der bekannten Christenlehrvcrordnung gemäß Christenlehre

zu halten. Die Angelegenheit geht in's Referat, —
HZ.) Bezirksschnlräthc, ->) Kulm, t) Eine in einem erst nachträglich

bezüglich des Schuljahrs 1842-^3 eingegangenen Berichte gegen drei
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Lehrer enthaltene Beschwerde, dir Ertheilung des Religionsunterrichts betreffend,

veranlaßt dm Auftrag an dm Bezirksschulrats), genaue Untersuchung

durch das Inspectorat anzuordnen und deren Ergebniß ciiizubcrichtcn, — 2)
Die Compctcnzgcldcr-Rechnung wird ins Referat gewiesen,'— I>) Lanfcn-
burg. t) Die Compctcuzgeldcr-Rechnung geht ebenfalls ins Referat,— 2)
Die Arbcitslehrerin Katharina Thoma in Schwaderloch erhält das Bcstäti-
gnngspatent, — 3) Das vom Bezirksschulrath eingesandte Verzeichnis; der im

I, l843 in den Arbeitschulcu ertheilten Unterrichtsstunden geht ins Referat,
und die übrigen Bezirksschnlräthe werden an die beförderliche Einsendung der

glcichcnVcrzcichnisseerinnert, c) Mnri, l)DcrBitte inchrcrcrVürgcrvonBün-
zen, der dortigen Gemeinde, welche eine neue Kirche zu bauen gedenke, zu

bewilligen, die alte Kirche in ein SchnlhanS umzuwandeln, wird nicht entsprochen,

sondern die frühere Schlußnahme bezüglich der^ Erbauung eines neuen

SehulhauscS festgehalten und der Bczirksschulrath beauftragt, die Vollziehung
sorgfältig zu überwachen, — 2) Das Gesuch der Bezirksschulpflege von Mnri,
einen Flügel für den Gcsaiigunterricht an der Bezirksschnlc anschafscu zu dürfen,
wird dem kl, Rathe zur Genehmigung empfohlen, cl) Zofingcn. 1)

Der an die untere Schule in Oberknlm gewählte Jakob Müller von Kirch-
rued wird von seiner Stelle an der Nntcrschnlc in Ncitnan entlassen, und

Letztere ausgeschrieben. 2) Die beiden Bewerber um die obere Schule in

Ryken, Jak, Mcicrhofcr aus Weiach im Kt, Zürich (bisher Gesamtschullchrcr

in Balzcnwil) und Joh, Sntcr von Kölliken (bisher Oberlehrer in Britnan)
werden dem dortigen Gcmcindrath zur Wahl präsentirt,

L) Laut Anzeige hat die Verwaltung Olsbcrg Fr, 3229, das Bezirksamt

Baden für Natnralisationstarcn Fr, 499 und das Bezirksgericht Nhein-

felden an Bußgeldern Fr, 194, 2ä Rp, an die Schnlkasse eingesandt,

O.) Referate, Dieselbe» veranlassen folgende Beschlüsse: nh Der kl,

Rath soll ersucht werden, den Kt, Schulrath zu ermächtigen, im Einverstän-

niß mit dem Sanitätsrath der Gnggeubnhlschcn Cretiucn-Anstalt auf dem

Abcndbcrgc bei Nntcrsecn zwei Crctiuen-Kinder ans unserm Kanton
anvertrauen zu dürfen. — t>) Der Lehrcrkonvcrenz von Zofingen wird auf ihren

Wunsch,,, daß für den ersten Unterricht im Lesen und Schreiben mit'^dem

ersten Lchr-nnd Lesebuch übereinstimmende Tabellen angefertigt und in die

Schulen eingeführt werden möchten, " erwiedert: man könne diesem Gesuche

für ciumal noch keine Rechnung tragen, da bereits das fragliche Lesebuch in
einer Erweiterung und theilweiscn Umarbeitung vollendet daliege; man werde

jedoch, ohuc den Elementarunterricht dem Mechanismus eines übertriebenen

TabellenwescnS anSzusctzcn, seiner Zeit diejenige Rücksicht darauf nehmen,
welche sowohl der Anschaulichkeit des Unterrichts, als auch den übrigen Interest
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sen der Schule angemessen erscheine. — c) Folgende drei Lehrer erhalten ohne

Prüfung die Erneuerung ihrer Wahlfähigkcitszcugnisse: die Oberlehrer
Zimmerman in Aarbnrg und Binder in Strcngclbach und Nnterlehrcr Jak. Hun-

ziker in Staffclbach. — 6) Der Schulhausbauplan von Wyden, Be;. Brem-
gartcn, erhält bedingte Genehmigung. — <>) Antrag an den kl. Rath, der

Gemeinde Ürkhcim an ihren Schnlhausban in Hinterwil einen Staatsbcitrag
von Fr. Z00, und der Gemeinde Bibcrstein einen solchen von Fr. 80 für
Errichtung eines zweiten Lchrzimmers zu verabreichen. — kl Der Schnlhaus-

bauplan von Sarmensdorf wird zurückgewiesen und ein anderer verlangt. —
A) Der Jahresbericht des Bezirksschulraths Zurzach vom vorigen Schuljahr
wird erledigt und die angemessenen Beschlüsse zur Rückantwort gefaßt. —

Ii) Der Schnlrath von Muri wird abermals aufgefordert, Auskunft darüber

zu geben, wie es zugegangen, daß die drei Arbeitslchrerinnen in den drei

Gemeinden von Muri beseitigt und ihre Schulen in eine einzige verschmolzen

worden seien. —

Iß) Kantonsschulc. Antrag an den kl. Rath, nachdem Hrn. Prof. Äbp die

nachgesuchte Entlassung von der Stelle eines Turnlehrers unter Dankbezcu-

für geleistete Dienste ertheilt worden, nunmehr nach Ablauf des Anmeldungs-

tcrmins für gedachte Stelle dieselbe dem Hrn. Ed. Hunzikcr in Aarau definitiv

zu übertragen und ihm eine jährliche Entschädigung von 2W Fr. dafür zu

bewilligen.

4tc Sitzung am 7. Februar. — Nach mehrstündiger Berathung einer

Reihe von Paragraphen des Entwurfes eines Bezirksschulrcglements schließen

die Verhandlungen mit folgenden drei Gegenständen s) Dem Seminarzögling
F. G. Siebenrock wird der höchste Staatsbeitrag von Fr. 180. verheißen, so

lange er so günstige Zeugnisse wie bisher vorzulegen vermöge, k) Ein
Gutachten über die vom kl. Rathe anher nberwiescne Vorstellung der Knltnr-

gescllschaft von Rheinfelden, die Bitte enthaltend, das Schullchrerscminar,

und Wenn dies nicht angehe, eine Bildungsanstalt für Mädchen nach Olsberg

zu verlegen, Wird in Cirkulation erkannt, c) Beschlossen wird die Ausschreibung

der durch Entlassung erledigten Lehrcrstelle für deutsche, französische und

griechische Sprache an der Bezirksschule zu Badcn.

öte Sitzung am 14. Februar.

11.) Anzeige vom kl. Rathe: 1) daß er dem Hrn Äbp die nachgesuchte

Entlassung von der Turnlehrcrstelle in allen Ehren ertheilt und die Leitung

der gymnastischen Übungen an der Kantonsschule nunmehr dem Hrn. Ed,

Hunzikcr in Aarau mit einem Jahrgehalte von 200 Fr. übertragen habe;

2) daß er der Gemeinde Üerkheim für den Schulhansbau in Hinterwil 3t>0

Fr., 3) der Gemeinde Biberstein zur Errichtung eines zweiten Lehrzimmers
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80 Fr, Staatsbeitrag bewilligt habe; 4) daß er als Bezirksschulraths-Prä-
fidenten bestätigt habe: für Aarau Hrn. Bezirksanitmann Schmiel, für Baden

Hrn. Verwalter Kcllcrsbergcr, für Brcmgartcn Hrn. Oberrichter Weißenbach,

für Brngg Hrn. Amtmann Frei, für Kulm Hrn. Gerichtspräsidenten
Fischer, für Lanfcnbnrg Hrn. Bezirksarzt 1Uîà„x, für Lcnzbnrg Hrn.
Gcrichtschreiber Nohr, für Rhcinfelden Hrn. Pfr. Vögclin in Mumps, für
Zmzach Hrn. Gerichtspräsidenten Wclti; — 5) daß er den Vorschlag, der

Anstalt des Hrn. Dr. Gnggcnbühl auf dem Abcndbcrge bei Untersten zwei

Krctinenkindcr ans dein Aargau zu übergeben, in Anbetracht des nnsichern

Erfolges und der großen Kosten abgelehnt habe; K) daß er der Bczirksschul-
Psscgc Muri zur Anschaffung eines Wiener-Flügels für die neue Anstalt einen

Kredit von Fr. 537. bewilligt habe.

IZ.) Bcz irksschnlräthe. ->) Aaran. Dem zum Zcichnnngslchrer

an dortiger BczirkSschnlc erwählten Hrn. Alcrandcr Zschokke wird das Bc-

stätigungspatcnt ertheilt. I>) Kulm. Der Banplan eines neuen Schulhauses

in der Gemeinde Gontcnschwil geht in'S Referat, c) Muri. l) Das Bc-

stätignngspatent für die Arbcitslehrerin Kath. Billiger wird nicht ertheilt,
bis die allfälligcn Bedingnisse ihres Wahlfähigkeitszcugnisscs cinberichtct sind.

2) Dem zum Hauptlchrcr an der Bezirksschule Sins erwählten Herrn Kaplan

N. Sutcr kann das BcstätigungSpatcnt nicht entstellt werden, bis der

Bezirksschulrath einbcrichtct, wie der Unterricht alldort unter die beiden Hauptlchrcr

vertheilt und welche Fächer dem Hrn. Suter übertragen seien. — 3) Das

Gesuch des Lehrers Fridolin Stöckli in Muri-Langdorf um den Staatsbci-

trag, der ihm für ein gewisses Quartal noch fehle, geht iists Referat. — 4)

Ebenso das Verzeichnis der im Jahr l813 von den Arbcitslehrerinnen
gegebenen Unterrichtsstunden, cl) Laufenburg. Anzeige des Bezirksschulraths,

daß er gegen den Gcmcindrath von Mettau, der von ihm vergeblich

aufgefordert worden, ein Lokal für die Arbeitsschule anzuweisen und den Sigristcn-

Dicnst mit der Unterlchrerstclle zu vereinigen, die angedrohten Zwangsmafiregeln

haben eintreten lassen müssen. — e) Zofingen, l) Nachdem über

das Mißvcrhällmß zwischen einem Lehrer und einem Geistlichen schulräthliche

Untersuchung gewaltet, wird beschlossen: durch den Bczirksschnlrath Ersteren

unter besondere Aufsicht der Schulpftcge und des Jnspcktorats stellen, und

ihm über sein Verhalten ernste Erinnerungen zugehen, Letzterem aber, dessen

Anschuldigungen sich als übertrieben erwiesen, über sein anmaßlichcs,
liebloses und leichtfertiges Auftreten gegen Schule und Lehrer eine ernste Rüge

ertheilen zu lassen. 2) Die Competenzgclder-Rcchnung wird in'S Referat
gewiesen. — 5) Znrzach. Der Bericht des BczirkSschnlraths über die Ste¬

ll
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klamation des Lehrers Fischer i» Rümikon, Besoldung und Wohnung
betreffend, wird in's Referat gewiesen.

(7) Kassagelder sind eingegangen: vom Bezirksgericht Baden für'S

4tc Quartal v. I. an Bußen Fr. 218. 33 rp,, von dem zu Brugg für'S

v. I. 331. 23 rp., und von dem zu Laufenburg für's 4te Quartal v. I.
Fr. 323. 16 rp., zusammen Fr. 1138. 73 rp.

O.) Einzelne Eingaben, a) Nach dem Wunsche der Kulturgcsell-
schast in Aarau werden ihre von ihr übersandten Berhandlungs - und No-

tizcnblätter aus den Jahren 1817 — 1822 und 360 Eremplare eines von

ihr im I. 1822 herausgegebenen Heftes christlicher Lieder sämmtlichen Be-
zirksschulräthcn zu dem Zweck übermittelt, dieselben theils den sämmtlichen

Gemeindeschullehrcrn, thcis den Lehrervcreinen und Gemeinde-Bibliotheken

auszutheilen. — ti) Der eingesandte „Leitfaden für den Gesangunterricht in

Elementarschulen, nebst einem Anhange von 56 zweistimmigen Schullicdern"
des Hrn. Tietz wird zur Begutachtung überwiesen. — e) Auf eine diesfällige

Anfrage wird dem Sanitätsrathe erwiedert, der Kanditat der Medizin, Kasp.

Schmied von Nicdcrwil im Bez. Brcmgartcn, sei nicht zur Beibringung eines

Maturitätszeugnisses Behufs der Zulassung zum Staatsexamen verhalten,
da er schon vor dem Zeitpunkte, als das Schulgesetz in Kraft getreten, sein

Berufsstndinm begonnen habe.

15.) Referate. 1) Die Bestätigung des Unterlchrers Soland in

Reinach, bisher Gcsammrlchrcr in Burg, unterbleibt einstweilen, da sein Wahl-
sähigkeitszeugniß schon am 23. Dez. v. I. ansgclaufen war, und es wird

derselbe auf die nächste Koukursprüfung verwiesen. — 2) Die Kompctcnzgel-

dcr-Ncchnung des Bezirksschnlraths von Kulm wird zur Remedur zurückgeschickt,

dagegen diejenige von Laufenburg passirt. — 3) Der Bezirksschulrath von

Brcmgarten wird ersucht, dafür zu sorgen, daß die Pläne für die Schnllo-
kale in Wohlcn und Hägglingen schleunig eingegeben werden.

Stc Sitzung, am 14. Feb. Fortsetzung der Berathung des Bczirks-

schnlreglemcnts.

II. Freiwillige Lehrerversammlung« Der im Jahr 1837

zuerst begonnene freiwillige Lchrcrvcrcin versammelte sich im vorigen Jahre
am 18. Sept. zu Wohlcnschwil unter den: Vorsitze des Hrn. Pfr. Konrad,
welcher die Versammlung mit einer passenden Rede eröffnete. Sodann begannen
die Verhandlungen, indem Hr. Lehrer Seiler in Wohlcnschwil wünschte, es

möchte der Verein einen bestimmteren Zweck und eine größere Bedeutung als bisher

halte». Er stellte der Versammlung vor, bisher hätten nur Lehrer aus
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4 — 5 Bezirken an dem Verein Theil genommen, dessen Zweck gewesen,

die Mitglieder des Lchrerstandcs einander frcnndschastlich näher zu bringe»,

theils durch Besprechung pädagogischer Fragen, theils durch das mehrstündige

fröhliche Zusammenleben; dies sei zwar ein löblicher Zweck, derselbe erscheine

aber nunmehr doch zu gering; der Verein sollte vielmehr sich ein bestimmteres

Ziel stecken und danach streben, sämmtliche Lehrer des Kantons in sich

zu vereinigen. Hr. Seiler stellte deßhalb den Doppclantrag: a) Es sei

dahin zu wirken, daß die bisherige Versammlung sich zu einem aargauischcn

Lehrervcrcin erhebe und erweitere; b) der h. K. Schulrath solle darum

angegangen werden, dem Verein einen bestimmten Zweck zu geben und

alljährlich Preisfragen zu stellen. Der erste Theil des Antrags fand nur von

einer Seite, Hrn. Schulinspcktor Huwilcr, Unterstützung, wurde dagegen

von mehreren andern Seiten bekämpft. EinSprechcr meinte; mankommc zusammen,

um irgend einen Gegenstand in Berathung zu nehmen, und hernach eine

fröhliche Stunde mit einander zu verleben, womit schon viel gewonnen sei,

und man solle daher die Sache beim Alten lassen. Ein Anderer hielt die

Richtung eines aargauischcn Lehrervercins wegen Mangel an Zeit und Geld

unthunlich. Ein Dritter stimmte jenem bei und äußerte sich im Weiteren

dahin: große Vereine seien schleppend und berechtigen darum zu keinen großen

Erwartungen; bezüglich des zweiten Antrags sei zu bedenken, daß der Kt.

Schulrath Wohl schwerlich sich dazu hergeben werde, über einen Verein die

Oberaufsicht zu führen, welcher, wenn es geschähe, dadurch nur in den Zustand

einer gewissen Gebundenheit gcriethe, und ebensowenig sei zu erwarten, daß

jene Behörde mit der Stellung von Preisfragen sich werde befassen wollen;

deßhalb sei es am gerathcnsten, den Verein in seiner bisherigen Weise

fortbestehen zu lassen. Dies wurde dann auch beschlossen. — Nun erst ging man

zu dem einzigen VcrhandlnngSgegcnstand — die Nachtsehulcn betreffend —
über. Herr Lehrer Joh. Seiler in Wohlcnschwil las einen Aussatz über

Einführung und Einrichtung der Nacht- und Sonntagsschulen. Dann folgten

mündliche Berichte über die in dieser Angelegenheit gemachten Ersahrungen

und zu Tage geförderten Leistungen. Die dicsfälligen Resultate sind kürzlich

folgende :

Hr. Lehrer Baumann hat seine Nachtschüler im Winter mündlich und

schriftlich, lm Sommer hingegen nur schriftlich beschäftigt und den Stoff
dazu aus dem Gebiete des Sprachunterrichtes genommen.

Hr. Oberlehrer Lee in Messingen hat während des Winters 3 Nachtschüler

in der Muttersprache und im Rechnen unterrichtet ; dieselben besuchten

den Unterricht fleißig, bis die Landarbeiten wieder eröffnet wurden; nachher
besuchten 28 Schüler die im Sommer von ihm abgehaltene Sountagsschnlc.
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Hr. Oberlehrer Egloff in Wettingen hatte seit einem Jahre eine von

etwa 2l> Knaben und Mädchen besuchte Sonntagsschule, in welcher er von

dem Standpunkte ausging, auf welchem die Schüler beim Austritt aus der Ge-

mcindcschulc sich befanden. Er ließ sie demnach z. B. Etwas lesen und

erklären, knüpfte daran schickliche Sprachbemerknngen und ließ dann eine

schriftliche Arbeit anfertigen. Geschäftsanssätzc behandelte er mit gutem

Erfolge mehr mündlich als schriftlich. Aus der Geschichte wählte er nur
einzelne Abschnitte und suchte sie vorzüglich mit Beziehung auf unsere Zeit zu

behandeln, wodurch das Interesse der Schüler noch erhöht wurde. Hr. Psr.
Huwiler, der für den abwesenden Hrn. Egloff Bericht erstattete, gibt den

SounlagSschulen vor den Nachtschulen den Vorzug.

Hr. Lehrer Füglistallcr unterrichtete ebenfalls in einer Nachtschulc 24

Schüler. Vorzügliche Aufmerksamkeit schenkte er dem Lesen und den Ge-

scbäftsaufsätzen; ferner ließ er sich von seinen Schülern Geschichtliches aus

der Nähe und Ferne erzählen, um sie in kurzer, zusammenhängender

Darstellung von Begebenheiten zu üben; endlich behandelte er das Kalcndcrwcsen.

In Folge dieser Berichte wurde der Wunsch laut, die Nachtschulcn

möchten überall Eingang ffndcn. Es soll deßhalb auch vor der Haud die

Berichterstattung über ihren Fortgang und ihre Resultate ein stehender
Artikel in der Tagesordnung für die alljährliche Versammlung des Vereins

bleibe».

Für die nächste Versammlung wurden folgende Fragen aufgestellt: Wie

soll in der Schule Disciplin gehalten werden? Welches sind die dienlichsten

Mittel zur Hebung der Nachtschulen? — Dieselben bieten reichlichen Stoff
zu schriftlicher und mündlicher Besprechung.

Endlich wurde Muri als nächster Versammlungsort bezeichnet und Hr.
Rector Sträub daselbst zum Präsidenten erwählt.

Der freiwillige Lchrcrvercin, >837 zu Nesselnbach gestiftet, welcher

Stiftungstag noch bei allen damals Anwesenden in schönem Andenken lebt, hat
nun 1843 zuui fünften Male sich versammelt. Was hat er seit seinem

Bestehen gewirkt? Er hat die Lehrer gehoben, für ihren Berns freudiger
gestimmt, und die Abhaltung der Nachtschulcn veranlaßt. Und wenn Letzteres

fein einziges Wert bliebe, so wäre er bisher nicht fruchtlos bestanden. Ohne

von sich zu reden und reden zu machen, hat er im Stillen gewirkt. Über

tlllt junge Leute haben als Ausfluß von ihm die Wohlthat genossen, auch

nach dem Anstritt aus der Gcmeindcschule noch unterrichtet zu werden. Und

die braven Lehrer, welche zu diesem Unterricht durch den Verein aufgemuntert

worden, haben ihn unentgeltlich ertheilt; sie, die so kärglich besoldet

sine, haben Andern eine Wohlthat erwiesen, die der Himmel nicht eingesegnet



lassen wird, — Soll aber dieser Verein in seiner Absonderung verharren?
Soll aus ihm nicht bald ein freiwilliger aargauischer Lehrervereln mit elnem

in kurzen Statuten klar ausgesprochenen Zwecke hervorgehen? Wir hoffen dles

zuversichtlich; und wer dessen Nothwendigkeit noch bezweifelt, den verweisen

wir aus den Aufsaß: „Zur Geschichte des aargaulschen Lehrerseminars."

Thurgau.
Die Austritts-Prüfung von Seminar-Zöglingen zu

Krcuzlingen am 18. und 19 Oktober 1812.' Nach einem kurzen

Vortrage des Hrn. Dlrccktors Wchrli, worin derselbe die Hauptgesichtspunkte

angab, von welchen der Unterricht ausgegangen, begann die mündliche

Prüfung. Schriftliche, in den vorhergegangenen Tagen gefertigte Arbeiten lagen

zur Einsicht vor.

Zuerst wurde durch den Direktor biblische Geschichte vorgenommen. Ein-

thcilung der Bibel und ihrer Bücher, Rubrizirung und Charakterisirung der

verschiedenen Abschnitte zuerst nach historischen Gesichtspunkten, dann nach

den aus der Schrift hervorgehenden ethischen und religiösen Vorstellungen,
endlich mündliches Reproduziern einer Anzahl von einzelnen biblischen Erzählungen

und Hervorhebcnlasscn der dicsxn Erzählungen zu Grunde liegenden

sittlichen und religiösen Wahrheiten, das war im Allgemeinen der Gang, den

die Prüfung nahm. Bezüglich auf den Geist, der durch diesen Unterricht

weht, so ist es zwar der einer christlich religiösen Gesinnung, keineswegs

aber einer pictistischen Kopfhängcrei. Der Lehrer scheint auf kindlich einfache

Darstellung ausgegangen und der Unterricht von den Schülern auch in dem

Sinne aufgefaßt worden zu sein. Durch die Prüfung sollten die Kenntnisse

vorzugsweise in zwei Richtungen vor dem anwesenden Publikum hervortreten,
in der Entwicklung der Geschichte des jüdischen Volkes nämlich und in der

Fertigkeit der Erzählung einzelner Geschichten, sowie in der Fähigkeit, die

ihnen zu Grunde liegenden Wahrheiten herauszufinden. Das Letztere gelang

freilich besser als das Erstere, als wozu den Zöglingen doch Sicherheit und

Überblick im Ganzen abzugehen schienen.

Nach beendigter Prüfung der biblichen Geschichte wurde durch Seminarlehrer

Bumüller deutsche Sprachlehre vorgenommen. Herr Bumüller, ein

Mann in seinen beßten Jahren, ist dermalen der-einzige Lehrer des Seminars,

') Dieser Bericht mag zwar einigermaßen als verspätet erscheinen; den¬

noch dürfte er als Beitrag zur Charakteristik unsrer schweizerischen
Seminarien, dieser für das Vaterland so wichtigen Anstalten, des Abdrucks
nicht, ganz unwerth sein. Der Eins.
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